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Prüfungsniederschrift Basislehrgang 

Vor- und Zuname 

Geburtsdatum 

hat an der Prüfung nach dem Basislehrgang gem. der Prüfungsordnung für die Erste 
Verwaltungsprüfung der Beschäftigten im kommunalen Verwaltungsdienst (POV-Kom-I) vom 
12.09.2023 teilgenommen.  

Dem Prüfungsausschuss gehörten an: 

Vorsitzende/Vorsitzender:  
Mitglied:  
Mitglied: 
 
 
Ergebnisse der schriftlichen Prüfungsarbeiten: 
 
Prüfungsarbeiten Punktwert  

  

-    

 
Mitteilung des Prüfungsausschusses: 
 

- Beim Bestehen der Prüfung:  
Das Prüfungsergebnis ist dem Prüfling bekanntgegeben worden.  

 
- Beim erstmaligen Nichtbestehen der Prüfung:  

Die Prüfung ist gem. § 15 Abs. 5 nicht bestanden. Nicht ausreichende schriftliche 
Prüfungsarbeiten (weniger als 5 Punkte) können gem. § 15 Abs. 8 innerhalb von 6 
Monaten nach Bekanntgabe des Ergebnisses einmal wiederholt werden.  
 

- Beim Nichtbestehen der Prüfung bei Wiederholung:  
Die Prüfung ist gem. § 15 Abs. 5 i.V.m. Abs. 8 endgültig nicht bestanden.  

 

  

  Datum: 

 

Vorsitzende/Vorsitzender  

Mitglied  

Mitglied  

 
 


